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69/2023 Kreis Gütersloh 
 

Jahresabschluss 2022 
 

Der Kreistag des Kreises Gütersloh hat in seiner Sitzung am 25.09.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Der Kreistag stellt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung, Fi-

nanzen und Rechnungsprüfung geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2022 fest. 
 

2. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 wird auch die Zustimmung gemäß § 83 Abs. 2 GO 
i.V.m. § 53 KrO zur Leistung der überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen in der Ergebnisrech-
nung i.H.v. 5.920.067,27 € erteilt. 

 
3. Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 3.036.199,74 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der 

Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich dadurch von auf 14.955.434,50 € auf 17.991.634,24 €. Un-
ter Berücksichtigung des in der Ausgleichsrücklage vorgehaltenen Sockelbetrages (Ermächtigungs-
übertragungen) von 2.323.713,00 € ergibt sich ein verfügbarer Bestand von 15.667.921,24 €. 

 
4. Der Jahresabschluss, der Prüfungsbericht 2022 und die Erklärung des Ausschusses für Wirtschaft, Di-

gitalisierung, Finanzen und Rechnungsprüfung werden bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2023 zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
5. Der Landrat wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW für den Jahresabschluss und die Haushalts- und Wirt-

schaftsführung 2022 uneingeschränkt entlastet. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft, Digitalisierung, Finanzen und Rechnungsprüfung vom 
11.09.2023 wird der gesamte Prüfungsbericht 2022 vom 28.08.2023 als allgemeiner Berichtsband 
angesehen. 
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Der oben genannte Jahresabschluss 2022 ist bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2023 zur 
Einsichtnahme verfügbar. 
 
Die Unterlagen können nach telefonischer Vereinbarung (Tel: 05241/85-1070) im Kreishaus Gütersloh, 
Herzebrocker Straße 140, 33324 Gütersloh, Zimmer 2417, Abteilung Finanzen, eingesehen werden. 
 
Gütersloh, den 26.09.2023 
 
Kreis Gütersloh 
Der Landrat 
 
gez. 
Adenauer 


